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1. Gegenstand

Die Förderrichtlinien stellen verbindliche Krite-
rien für die Inanspruchnahme von Fördermit-
teln des Fonds Soziales Wien (FSW) dar. 

Die Spezifische Förderrichtlinie für Mobilitäts-
leistungen für Menschen mit Behinderung er-
gänzt die Allgemeinen Förderrichtlinien des 
FSW.  

Ziel dieser Förderrichtlinie ist 

a) Menschen mit Behinderung, die eine
Einrichtung der Tagesstruktur besu-
chen, mittels vielfältiger Mobilitätsleis-
tungen weitgehend selbstbestimmte
Mobilität zu ermöglichen

b) Menschen mit Behinderung, die einen
Kindergarten, Frühförderung, Hort (Fe-
rienbetreuung), eine Schule, Berufs-
qualifizierung und Berufsintegration
oder Arbeitsintegration besuchen, mit-
tels Förderung der passenden Mobili-
tätsleistung zu ermöglichen, zu den ge-
nannten Einrichtungen zu gelangen.

c) eine finanzielle Entlastung durch die
Übernahme der Kosten für die Mobili-
tätsleistungen

2. Definitionen

Im Sinne dieser Förderrichtlinie werden nach-
stehende Ausdrücke wie folgt definiert:  

a) „Menschen mit Behinderung“: sind
Personen, die auf Grund nicht alters-
bedingter körperlicher, intellektueller
oder psychischer Beeinträchtigungen
oder auf Grund von Sinnesbeeinträch-
tigungen in ihrer Entwicklung oder in
wichtigen Lebensbereichen, insbeson-
dere bei der Berufsausbildung, der
Ausübung einer Erwerbstätigkeit oder
der Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft dauernd wesentlich benachtei-
ligt sind

b) „Anerkannte Einrichtung“: es handelt
sich um Einrichtungen, die gemäß den
Allgemeinen und Spezifischen Förder-
richtlinien des FSW anerkannt wurden

c) „Fahrtendienstunternehmen“: es han-
delt sich um VertragspartnerInnen des
FSW oder einer anerkannten Einrich-
tung, die die Leistung Fahrtendienst,
erforderlichenfalls mit einer bereitge-
stellten Begleitperson, erbringen

d) „Öffentlicher Personennahverkehr“: ist
jener Teil des öffentlichen Verkehrs auf
Straße (Bus-Linien) und Schiene (U-
Bahn, Straßenbahn, Bundesbahn, S-
Bahn, Regionalbahn), der der Perso-
nenbeförderung im Nahbereich dient
(in Folge: „öffentliche Verkehrsmittel“)

e) „Mobilitätsleistungen“: sind jene Leis-
tungen, die unter Punkt 6 angeführt
und vom FSW gefördert werden

3. Anwendungsbereich

3.1. Diese Förderrichtlinie gilt für: 

a) Menschen mit Behinderung, die eine
Förderung für Mobilitätsleistungen für
die Fahrt von der Einrichtung des be-
treuten Wohnens oder, mangels einer
solchen, vom Hauptwohnsitz zu einer
unter Punkt 4.2 bzw. 4.3. angeführten
Einrichtung und zurück, beantragen
bzw. in Anspruch nehmen (im Folgen-
den: Kundin/Kunde).

b) Betreiberinnen und Betreiber von für
die Leistung Mobilitätskonzept aner-
kannten Einrichtungen

3.2. Die Förderrichtlinie gilt nicht für:

a) Mobilitätsleistungen zum Zwecke der
Freizeitgestaltung

b) Fahrten, die in den Anwendungsbe-
reich des Wiener Rettungs- und Kran-
kentransportgesetzes fallen
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c) Fahrten zum Arbeitsplatz (davon aus-
genommen sind Wiener Landesbe-
dienstete)

d) Fahrten zu Ärztinnen/Ärzten oder The-
rapeutinnen/Therapeuten

e) Fahrten zu Wiener Schulen, die im Zu-
ständigkeitsbereich der Magistratsab-
teilung 56 liegen

4. Voraussetzungen für die Ge-
währung einer Förderung

4.1. Folgende Voraussetzungen müssen 
für die Gewährung einer Förderung er-
füllt sein: 

• Vorliegen einer Behinderung

• österreichische Staatsbürgerschaft
bzw. Gleichstellung gemäß § 4 des
Chancengleichheitsgesetzes Wien
(CGW) i.d.g.F.

Von der Voraussetzung kann abgese-
hen werden, wenn dies zur Vermei-
dung sozialer Härten dringend erfor-
derlich ist.

• Hauptwohnsitz oder mangels eines
solchen gewöhnlicher Aufenthalt in
Wien

• faktisch keine gleichartigen Leistungen
von Dritten erbracht werden und keine
Möglichkeit besteht, aufgrund anderer
gesetzlicher, statutarischer oder ver-
traglicher Regelungen gleichartige
Leistungen zu erlangen

• Bereitschaft zur Mitwirkung im Rah-
men der Leistung, unter Berücksichti-
gung von Art und Ausmaß der Behin-
derung

4.2. Bei Vorliegen der Voraussetzungen 
und Inanspruchnahme einer Bewilli-
gung für den Besuch einer Tagesstruk-
tur (§ 9 CGW), besteht auf die Gewäh-
rung einer Förderung für Mobilitätsleis-
tungen von und zu Einrichtungen der 
Tagesstruktur (§ 9 CGW) ein Rechts-
anspruch. Mögliche Mobilitätsleistun-
gen siehe Punkt 7-12. 

4.3. Auf die Gewährung einer Förderung für 
Mobilitätsleistungen von und zu Ein-
richtungen des/der  

- Kindergartens; mögliche Mobilitäts-
leistungen siehe Punkt 7, 8, 11

- Frühförderung (§ 7 CGW); mögliche
Mobilitätsleistungen siehe Punkt 7, 8

- Hortes (Ferienbetreuung); mögliche
Mobilitätsleistungen siehe Punkt 7, 8

- Schule (§ 8 CGW), mögliche Mobili-
tätsleistungen siehe Punkt 7, 8, 10, 11

- Berufsqualifizierung und Berufsin-
tegration (§ 10 CGW), mögliche Mobi-
litätsleistungen siehe Punkt 7, 8, 9, 11

- Arbeitsintegration (§ 11 CGW)

besteht kein Rechtsanspruch. 

5. Antragstellung

5.1. Der Antrag auf Gewährung einer För-
derung ist beim KundInnenservice Be-
ratungszentrum Behindertenhilfe in ei-
ner der vom FSW vorgegebenen For-
men zu stellen. Es ist das Antragsfor-
mular des FSW zu verwenden, wel-
ches vollständig und lesbar auszufül-
len ist. 

Für die Inanspruchnahme einer Mobili-
tätsleistung gemäß Punkt 12 ist keine 
Antragstellung erforderlich. 

5.2. Anlässlich der Antragstellung sind ins-
besondere in Kopie vorzulegen: 

• Nachweis über die Behinderung (z.B.
ärztliche und/oder psychologische
Gutachten)

• amtlicher Lichtbildausweis

• Staatsbürgerschaftsnachweis

• Geburtsurkunde

Falls vorhanden: 
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• Nachweis der Vertretungsbefugnis 
(z.B. Vollmacht, Vorsorgevollmacht, 
Erwachsenenvertretung) 

• Nachweis über den rechtmäßigen Auf-
enthalt sowie eine für die Kundin/den 
Kunden abgegebene Verpflichtungs-/ 
Haftungserklärung 

zusätzlich für Minderjährige: 

• Heiratsurkunde der Eltern 

• Scheidungsdokumente 

• Obsorgebeschluss mit Rechtskraftbe-
stätigung bzw. pflegschaftsgerichtlich 
genehmigte Obsorgevereinbarung 

6. Art der Förderung  

Gefördert werden können: 

• Fahrtendienst 

• Fahrtbegleitung Fahrtendienst 

• Fahrtkosten für die Benützung öffentli-
cher Verkehrsmittel 

• Fahrtbegleitung für die Benützung öf-
fentlicher Verkehrsmittel  

• Kilometergeld 

• Leistungen im Rahmen eines Mobili-
tätskonzeptes 

7. Fahrtendienst  

7.1. Kundinnen/Kunden, denen die Benüt-
zung eines öffentlichen Verkehrsmit-
tels nicht zumutbar ist, können einen 
Fahrtendienst in Anspruch nehmen. 

7.2. Die Kundin/Der Kunde wird in einem 
behindertengerechten Fahrzeug ge-
meinsam mit anderen Kundinnen/Kun-
den befördert (Sammelfahrten).  

7.3. Eine Beförderung ist nicht möglich, 
wenn durch selbst- und/oder fremdge-
fährdendes Verhalten die Sicherheit 
der anderen Kundinnen/Kunden 
und/oder des Fahrpersonals, trotz vor-
gelagerter Maßnahmen (z.B. 

Fahrtbegleitung, Fahrt mit weniger 
Kundinnen/Kunden etc.) nicht mehr 
gewährleistet werden kann. 

7.4. Der Fahrtendienst beginnt grundsätz-
lich mit dem Einstieg in das Fahrzeug 
und endet mit dem Ausstieg aus dem 
Fahrzeug. Sofern dies aufgrund der 
Behinderung erforderlich ist, hat aus 
Sicherheitsgründen seitens der vertre-
tungsbefugten Personen eine direkte 
Übergabe bzw. Übernahme der Kun-
din/des Kunden an das bzw. vom Fahr-
tendienstpersonal zu erfolgen. Im 
Sinne der Mitwirkungspflicht sowie um 
Verzögerungen für andere zu beför-
dernden Kundinnen/Kunden zu ver-
meiden, ist die Übergabe bzw. Über-
nahme grundsätzlich beim Haustor 
durchzuführen. 

7.5. Der Fahrtendienst wird von einem 
Fahrtendienstunternehmen erbracht 
bzw. kann im Rahmen des Mobilitäts-
konzeptes entweder von der anerkann-
ten Einrichtung selbst oder von einem 
von ihr beauftragten Fahrtendienstun-
ternehmen durchgeführt werden. 

8. Fahrtbegleitung Fahrtendienst  

8.1. Begleitpflichtig sind minderjährige 
Kundinnen/Kunden bis zum vollende-
ten 10. Lebensjahr oder Kundin-
nen/Kunden, bei denen auf Grund von 
Art und Schwere der Behinderung eine 
Begleitung erforderlich ist.  

8.2. Zur Begleitung im Rahmen des Fahrt-
endienstes wird eine hierfür qualifi-
zierte Person vom die Fahrt durchfüh-
renden Fahrtendienstunternehmen 
bzw. von der für die Tagesstruktur in-
klusive Mobilitätskonzept anerkannten 
Einrichtung bereitgestellt. Die Fahrtbe-
gleitung im Fahrtendienst kann nicht 
durch vertretungsbefugte Personen 
der Kundin/des Kunden erfolgen. 
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9. Fahrtkosten für die Benützung 
öffentlicher Verkehrsmittel 

Für Kundinnen/Kunden, denen die Benützung 
der öffentlichen Verkehrsmittel zumutbar ist, 
werden die hierfür anfallenden Fahrtkosten 
übernommen. 

10. Fahrtbegleitung für die Benüt-
zung öffentlicher Verkehrsmit-
tel 

10.1. Für Kundinnen/Kunden, denen die Be-
nützung der öffentlichen Verkehrsmit-
tel zumutbar ist, die jedoch auf eine 
zeitweise oder dauerhafte Begleitung 
angewiesen sind, werden die für die 
Begleitperson anfallenden Fahrtkosten 
übernommen.  

Diese Mobilitätsleistung soll insbesondere für 
Kundinnen/Kunden bis zum vollendeten 10. 
Lebensjahr eine bedarfsgerechte Beförderung 
sicherstellen. 

10.2. Die Fahrtbegleitung ist von vertre-
tungsbefugten Personen der Kun-
din/des Kunden durchzuführen. 

11. Kilometergeld  

Für Kundinnen/Kunden, denen die Benützung 
der öffentlichen Verkehrsmittel nicht zumutbar 
ist, können vertretungsbefugte Personen der 
Kundin/des Kunden gegen Kostenersatz in 
Anlehnung an das amtliche Kilometergeld, die 
Beförderung mit dem PKW selbst durchfüh-
ren. 

12. Leistungen im Rahmen eines 
Mobilitätskonzeptes 

12.1. Bei Inanspruchnahme einer Förderung 
für Tagesstruktur stellt die für das Mo-
bilitätskonzept anerkannte Einrich-
tung1 die in den Punkten 7-11 

 
1 Ob eine Einrichtung der Tagesstruktur auch für 
das Mobilitätskonzept anerkannt ist, kann entwe-
der direkt bei der Einrichtung oder im 

genannten Mobilitätsleistungen direkt 
zur Verfügung. 

Darüber hinaus wird den Kundin-
nen/Kunden der Tagesstruktur im Rah-
men des Mobilitätskonzepts die Leis-
tung Fahrtentraining angeboten. 

Ein Fahrtentraining wird zur Erlangung 
der erforderlichen Kompetenzen zur 
selbstständigen Benützung der öffent-
lichen Verkehrsmittel von der aner-
kannten Einrichtung organisiert bzw. 
durchgeführt. 

12.2. Die Entscheidung, welche Mobilitäts-
leistung für die jeweilige Kundin/den je-
weiligen Kunden bedarfsgerecht ist, 
liegt im Wirkungsbereich der aner-
kannten Einrichtung, wobei im Sinne 
der Selbstbestimmung idealerweise 
das Einvernehmen mit der Kundin/dem 
Kunden bzw. der vertretungsbefugten 
Person herzustellen ist.  

13. Eigenleistung 

Bei Inanspruchnahme von Mobilitätsleistun-
gen ist keine Eigenleistung zu erbringen. 

14. Zuerkennung der Förderung  

14.1. Über die Gewährung der Förderung 
entscheidet der FSW bei Vorliegen al-
ler Voraussetzungen auf Grundlage 
der vorgelegten Unterlagen sowie ei-
ner Begutachtung durch multiprofessi-
onelle Fachexpertinnen/Fachexperten 
(Psychologinnen/Psychologen, Ärztin-
nen/Ärzte, Sozialarbeiterinnen/Sozial-
arbeiter, Pädagoginnen/Pädagogen) 
des FSW oder von diesem beauftragte 
Personen. 

14.2. Die Förderung erfolgt durch die Über-
nahme der Kosten für die tatsächliche 
Inanspruchnahme der jeweiligen Mobi-
litätsleistung gemäß Punkt 6.  

KundInnenservice Beratungszentrum Behinderten-
hilfe des FSW erfragt werden. 
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14.3. Eine Förderung kann nur gewährt wer-
den, wenn Sparsamkeit, Wirtschaft-
lichkeit und Zweckmäßigkeit des Mitte-
leinsatzes gewährleistet sind und der 
Förderzweck nicht auf andere Art und 
Weise, insbesondere auch durch die 
Förderung anderer Leistungen erzielt 
werden kann. Die geförderte Leistung 
muss zum Ausgleich der konkreten, 
behinderungsbedingten Benachteili-
gung geeignet und erforderlich sein. 

Daher hat die Kundin/der Kunde gege-
benenfalls weitere Überprüfungen hin-
sichtlich des Vorliegens der Förde-
rungsvoraussetzungen durch den 
FSW oder von diesem beauftragte Per-
sonen zu ermöglichen und bei diesbe-
züglichen Befragungen bzw. Begut-
achtungen mitzuwirken. 

14.4. Die Gewährung einer Förderung er-
folgt befristet. 

15. Anerkennung von Einrichtun-
gen

15.1. Voraussetzung für die Anerkennung 

Betreiberinnen und Betreiber von Einrichtun-
gen für die Mobilitätsleistungen können die 
Anerkennung gemäß den Allgemeinen und 
Spezifischen Förderrichtlinien des FSW bean-
tragen. 

Über die Gewährung einer Anerkennung ent-
scheidet der FSW nach erfolgter Prüfung des 
eingereichten Ansuchens. 

Für die Leistung Mobilitätskonzept können nur 
Einrichtungen anerkannt werden, die entwe-
der vom FSW bereits für die Leistung Tages-
struktur anerkannt sind oder neben dem Ansu-
chen um Anerkennung für die Leistung Mobili-
tätskonzept auch ein Ansuchen für die Leis-
tung Tagesstruktur stellen. 

Mit dem Ansuchen um Anerkennung sind ins-
besondere folgende Unterlagen vorzulegen: 

15.1.1. Organisationsstruktur und personelle 
Ausstattung 

a) Rechtsform, Sitz der Firma‚ 

Geschäftsführung, Vertretung nach 
außen, Zeichnungsberechtigung 

b) Zielsetzung der Betreiberin/des Betrei-
bers der Einrichtung

c) Organisationsstruktur

d) Betreuungsvertrag

e) Personalkonzept

f) Relevante Kollektivverträge oder Min-
destlohntarife, gültige Betriebsverein-
barungen

15.1.2. Inhaltliches Konzept 

Dieses dient der umfassenden Darstellung 
der von der Einrichtung erbrachten Leistun-
gen und erläutert insbesondere folgende 
Punkte: 

a) Ausgangslage, Problemstellung, Hin-
tergrund

b) Zielgruppendefinition und Ausschluss-
kriterien je Leistung

c) Betreuungsangebot und Methoden:

d) Verfügbarkeit der Leistungen

e) Angaben zum Umgang mit Gewaltvor-
fällen

f) Angaben zur Dokumentation

g) Qualitätsmanagement und -sicherung

15.1.3. Finanzielle und wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit, Rahmenbedingungen 

Diese Darstellung legt die Art und Weise der 
Umsetzung des Leistungskonzeptes dar und 
enthält insbesondere folgende Punkte: 

a) Gültige, detaillierte Kalkulation der ge-
förderten Leistungen für das laufende
Geschäftsjahr

Eine Kalkulation der jeweiligen geför-
derten Leistung ist nur bei Erstaner-
kennung vorzulegen. Bei einer
Folgeanerkennung ist die Kalkulation
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der jeweiligen geförderten Leistung 
entsprechend der Ergänzenden spezi-
fischen Richtlinie für Einrichtungen der 
Tagesstruktur mit Mobilitätskonzept 
„Tarifkalkulationsmodell“ vorzuneh-
men. 

b) Wirtschaftsplan/Budgetvoranschlag 

Ein Wirtschaftsplan/Budgetvoran-
schlag kann bei einer Folgeanerken-
nung entfallen. 

c) Darstellung der Verhältnisse in Bezug 
auf die Verrechnung der Umsatzsteuer 

d) Rücklagen und Rückstellungen 

e) Letzter Jahresabschluss inkl. Erläute-
rungen und Prüfbericht 

f) Darstellung der Eigentumsverhältnisse 

15.2. Meldungen 

Mit der Anerkennung verpflichtet sich die Be-
treiberin/der Betreiber der Einrichtung über die 
geförderten Leistungen regelmäßige Leis-
tungsberichte an den FSW zu übermitteln. Die 
Berichte haben insbesondere Art und Zeit-
punkt der Inanspruchnahme der geförderten 
Leistungen zu beinhalten. 

Weiters verpflichtet sich die Betreiberin/der 
Betreiber der anerkannten Einrichtung zur 
Übermittlung von regelmäßigen Meldungen 
über die Verfügbarkeit von Plätzen an den 
FSW. 

15.3. Meldungen bei Gefährdung von Kun-
dinnen und Kunden 

Die Betreiberin/der Betreiber der Einrichtung 
hat dem FSW umgehend Meldung zu erstat-
ten, wenn Gewalt stattfand.  

Insbesondere sind hierzu die Regelungen der 
Ergänzenden spezifischen Richtlinie „Melde-
pflicht bei Vorfällen mit Gewalt der Wiener Be-
hindertenhilfe“ zu beachten.  

15.4. Dokumentation 

Die Tätigkeit der „anerkannten Einrichtung“ 
muss dokumentiert werden. Die entspre-
chende Dokumentation muss in der 

Einrichtung vorliegen, jederzeit vom FSW 
bzw. von diesem beauftragten Personen ein-
sehbar sein und bei Bedarf in Form einer Ko-
pie übermittelt werden. 

15.5. Qualitätssicherung 

Mit der Anerkennung verpflichtet sich die Be-
treiberin/der Betreiber der Einrichtung zur 
Durchführung von Maßnahmen des Qualitäts-
managements: z. B. Maßnahmen der Quali-
tätssicherung und -entwicklung (inkl. Kon-
zepte zur Entwicklung und Implementierung 
solcher), Konzepte zur Erhebung (Evaluation) 
der KundInnenzufriedenheit und KundInnen-
mitbestimmung, Anerkennung von Qualitäts-
standards und Richtlinien des FSW sowie 
Fortbildung des Personals, Supervision, etc. 

Darüber hinaus verpflichtet sich die Betreibe-
rin/der Betreiber der anerkannten Einrichtung, 
die im Dachverband Wiener Sozialeinrichtun-
gen gemeinsam mit dem FSW definierten 
Qualitätsstandards in der jeweils geltenden 
Fassung umzusetzen. 

15.6. Qualitätskontrolle und Überprüfung der 
Verwendung der ausbezahlten Förder-
mittel  

Der FSW sieht sich verpflichtet, die Qualität 
entsprechend den vorgegebenen Standards 
sicherzustellen. Um dies erfüllen zu können, 
ist es seitens der Betreiberin/des Betreibers 
erforderlich, gegebenenfalls vor Ort Kontrollen 
der Betreuungsqualität durch MitarbeiterInnen 
des FSW zu ermöglichen. 

Mit der Anerkennung verpflichtet sich die Be-
treiberin/der Betreiber der anerkannten Ein-
richtung, den FSW aktiv bei der Qualitätskon-
trolle zu unterstützen und alle notwendigen 
Unterlagen nach Aufforderung an den FSW zu 
übermitteln. Der FSW sowie von diesem be-
auftragte Personen sind berechtigt, die aner-
kannten Einrichtungen unangemeldet zu über-
prüfen, sich von den anwesenden KundInnen 
einen persönlichen Eindruck zu verschaffen, 
die Leitungen und das Betreuungspersonal 
der anerkannten Einrichtungen zu befragen 
sowie Einsicht in die relevanten Dokumentati-
onen zu nehmen. Bei der Überprüfung hat der 
FSW auf die Erfordernisse des Betriebs der 
anerkannten Einrichtungen Bedacht zu neh-
men. 
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Der FSW sowie von diesem beauftragte Per-
sonen sind jederzeit berechtigt, die Zweck- 
und Ordnungsmäßigkeit hinsichtlich der Ver-
wendung der Fördermittel zu überprüfen. 

16. Widmungsgemäße Verwen-
dung und Verrechnung der 
zuerkannten Fördermittel 

16.1. Die zuerkannten Fördermittel dürfen 
nur für die bewilligte Leistung verwen-
det werden. 

16.2. Die Auszahlung der Förderung erfolgt 
grundsätzlich direkt an das Fahrten-
dienstunternehmen bzw. an die be-
suchte Einrichtung. 

16.3. Abweichend von Punkt 16.2. erfolgt die 
Auszahlung der Förderung bei Inan-
spruchnahme der Leistung gemäß 
Punkt 10 direkt an die Wiener Linien, 
wenn die Leistung nicht im Rahmen 
des Besuchs einer anerkannten Ein-
richtung für Tagesstruktur erbracht 
wird. 

16.4. Abweichend von Punkt 16.2. erfolgt die 
Auszahlung der Förderung für die In-
anspruchnahme der Leistung gemäß 
Punkt 11 direkt an die Kundin/den Kun-
den bzw. der vertretungsbefugten Per-
son, wenn die Leistung nicht im Rah-
men des Mobilitätskonzeptes erbracht 
wird. 

17. Meldungen 

Die Kundin/der Kunde ist verpflichtet, dem 
FSW sämtliche für die Förderung relevanten 
Änderungen (insbesondere Änderung der 
Personendaten, Änderung des Hauptwohnsit-
zes oder mangels eines solchen des gewöhn-
lichen Aufenthalts, Änderung der Art und 
Schwere der Behinderung bzw. des Gesund-
heitszustandes, Bezug gleichartiger oder ähn-
licher Leistungen, Änderung der Vertretungs-
befugnis etc.) unverzüglich und unaufgefor-
dert zur Kenntnis zu bringen und entspre-
chend zu belegen.  

18.  Beendigung von Subjektför-
derungen 

Regelungen zur Beendigung von Förderun-
gen sind Punkt 5. der Allgemeinen Förderricht-
linien zu entnehmen. 

Ergänzend zu Punkt 5.5.1. der Allgemeinen 
Förderrichtlinien kann die Förderung einge-
stellt werden, wenn die Leistung länger als ein 
Jahr nicht in Anspruch genommen wurde. 

19. Inkrafttreten 

Die Spezifische Förderrichtlinie für Mobilitäts-
leistungen für Menschen mit Behinderung 
wurde durch Beschluss des Kuratoriums des 
FSW mit Wirksamkeit 1.1.2022 in Kraft ge-
setzt. 


	1.Gegenstand
	2.Definitionen
	3.Anwendungsbereich
	4. Voraussetzungen für die Ge-währung einer Förderung
	5. Antragstellung
	6. Art der Förderung
	8. Fahrtbegleitung Fahrtendienst
	9. Fahrtkosten für die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel
	10. Fahrtbegleitung für die Benüt-zung öffentlicher Verkehrsmit-tel
	11. Kilometergeld
	12. Leistungen im Rahmen eines Mobilitätskonzeptes
	13. Eigenleistung
	14. Zuerkennung der Förderung

